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Z 2. (1) Änderungen der AGB erlangen mit 
Beginn des Monats, der der Verständigung 
des Kunden als übernächster folgt, 
Rechtsgültigkeit für alle gegenwärtigen 
und zukünftigen Geschäftsbeziehungen 
des Kunden zum Kreditinstitut, sofern nicht 
bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des 
Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Die 
Verständigung des Kunden kann in jeder 
Form erfolgen, die mit ihm im Rahmen der 
Geschäftsverbindung vereinbart worden 
ist. Eine mit dem Kunden getroffene 
Vereinbarung über den Zugang von 
Erklärungen des Kreditinstituts gilt auch für 
die Verständigung von Änderungen der 
AGB. Ist dem Kreditinstitut die Identität 
seines Kunden nicht bekannt und auch 
keine Vereinbarung über die Zustellung 
getroffen worden, so ist der Aushang der 
geänderten AGB im Schalterraum des 
Kreditinstituts maßgebend; der erste Satz 
dieses Absatzes gilt entsprechend. 

Z 2. (1) Änderungen der AGB oder des 
Girokontovertrages erlangen nach Ablauf 
von 2 Monaten ab der Verständigung des 
Kundenmit Beginn des Monats, der der 
Verständigung des Kunden als 
übernächster folgt, Rechtsgültigkeit für alle 
gegenwärtigen und zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen des Kunden zum 
Kreditinstitut, sofern nicht bis dahin ein 
schriftlicher Widerspruch des Kunden beim 
Kreditinstitut einlangt. Die Verständigung 
des Kunden kann in jeder Form erfolgen, 
die mit ihm im Rahmen der 
Geschäftsverbindung vereinbart worden ist, 
insbesondere durch Benachrichtigung auf 
einem Kontoauszug. Eine mit dem Kunden 
getroffene Vereinbarung über den Zugang 
von Erklärungen des Kreditinstituts gilt auch 
für die Verständigung von Änderungen der 
AGB oder des Girokontovertrages. Hat der 
Kunde dem Kreditinstitut keine Anschrift 
bekannt gegeben und wurde. Ist dem 
Kreditinstitut die Identität seines Kunden 
nicht bekannt und auch keine Vereinbarung 
über die Zustellung getroffen worden, so ist 
der Aushang der geänderten AGB im 
Schalterraum des Kreditinstituts 
maßgebend; der erste Satz dieses 
Absatzes gilt entsprechend. 

(2) Das Kreditinstitut wird den Kunden in 
der Verständigung auf die Tatsache der 
Änderung der AGB und darauf 
aufmerksam machen, dass sein 
Stillschweigen nach Ablauf des Monats, 
der der Verständigung gemäß Absatz 1 als 
nächster folgt, als Zustimmung zur 
Änderung gilt. Für Kunden, deren Identität 
dem Kreditinstitut nicht bekannt ist, wird 
ein entsprechender Hinweis in den 
Aushang der geänderten AGB 
aufgenommen. 

(2) Das Kreditinstitut wird den Kunden in der 
Verständigung auf die Tatsache der 
Änderung der AGB oder des 
Girokontovertrages und darauf aufmerksam 
machen, dass sein Stillschweigen nach 
Ablauf von 2 Monaten ab Verständigungdes 
Monats, der der Verständigung gemäß 
Absatz 1 als nächster folgt, als Zustimmung 
zur Änderung gilt. Für Kunden, die dem 
Kreditinstitut keine Anschrift bekannt 
gegeben haben und mit denen keine 
Vereinbarung über die Zustellung getroffen 
wurdederen Identität dem Kreditinstitut nicht 
bekannt ist, wird ein entsprechender 
Hinweis in den Aushang der geänderten 
AGB aufgenommen. 

 (3) Im Falle einer solchen beabsichtigten 
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Änderung der AGB oder des 
Girokontovertrages hat der Kunde das 
Recht, seinen Girokontovertrag vor dem 
Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos 
zu kündigen. 

  

Z 5. (1) Die mittels Telekommunikation 
gemachten Mitteilungen und Erklärungen 
des Kreditinstituts gelten – sofern keine 
abweichenden schriftlichen 
Vereinbarungen getroffen wurden oder 
Usancen der Kreditinstitute bestehen – 
vorbehaltlich schriftlicher Bestätigung. 

Z 5. (1) Die mittels Telekommunikation 
gemachten Mitteilungen und Erklärungen 
des Kreditinstituts gelten – sofern keine 
abweichenden schriftlichen Vereinbarungen 
getroffen wurden oder Usancen der 
Kreditinstitute bestehen – vorbehaltlich 
schriftlicher Bestätigung. Dies gilt nicht 
gegenüber Verbrauchern. 

(2) Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt 
nicht gegenüber Verbrauchern. 

(2) Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt 
nicht gegenüber Verbrauchern.Erklärungen 
und Informationen, die das Kreditinstitut 
dem Kunden mitzuteilen oder zugänglich zu 
machen hat, erhält der Kunde auf Papier 
(insbesondere mittels Kontoauszug), sofern 
mit ihm nicht die Abrufbarkeit oder 
Übermittlung auf elektronischem Weg 
vereinbart wurde. 

  

 Z 7. 
(2) Gegenüber Unternehmern bestehen die 
in §§ 26 Abs 1 bis 4, 28 Abs 1, 31 und 32 
Zahlungsdienste-Gesetz vorgesehenen 
Informationsverpflichtungen nicht. 

  

 
(2) Das Kreditinstitut ist verpflichtet, dem 
Kunden über dessen Aufforderung die 
etwa bestehenden Ansprüche gegen den 
Dritten abzutreten. Die Verpflichtungen 
des Kreditinstituts gegenüber dem Kunden 
aus dem Überweisungsgesetz 1999 
werden durch die vorliegenden 
Bedingungen nicht eingeschränkt. 

Z 8. 
(2) Das Kreditinstitut ist verpflichtet, dem 
Kunden über dessen Aufforderung die etwa 
bestehenden Ansprüche gegen den Dritten 
abzutreten. Die Verpflichtungen des 
Kreditinstituts gegenüber dem Kunden aus 
dem Überweisungsgesetz 1999 werden 
durch die vorliegenden Bedingungen nicht 
eingeschränkt. 

 (3) Darüber hinaus haftet das Kreditinstitut 
für Zahlungsdienste innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) in 
Euro oder einer anderen Währung eines 
EWR-Vertragsstaates gegenüber 
Verbrauchern (nicht aber gegenüber 
Unternehmern) für die ordnungsgemäße 
Ausführung der Überweisung bis zum 
Eingang beim Zahlungsdienstleister des 
Empfängers (Z 39a dieser Bedingungen).  

  

 Z 15a (1) Der Kunde hat bei der Nutzung 
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eines Zahlungsinstrumentes, das 
vereinbarungsgemäß zur Erteilung eines 
Auftrags an das Kreditinstitut verwendet 
werden kann, alle zumutbaren 
Vorkehrungen zu treffen, um die 
personalisierten Sicherheitsmerkmale vor 
unbefugten Zugriffen zu schützen, sowie 
den Verlust, den Diebstahl, die 
missbräuchliche Verwendung oder die sonst 
nicht autorisierte Nutzung des 
Zahlungsinstrumentes unverzüglich dem 
Kreditinstitut oder der von diesem 
benannten Stelle anzuzeigen, sobald er 
davon Kenntnis hat. Unternehmer haften für 
Schäden, die dem Kreditinstitut aus der 
Verletzung dieser Sorgfaltspflichten 
entstehen, bei jeder Art des Verschuldens 
des Unternehmers betraglich unbegrenzt. 

 (2) Das Kreditinstitut ist berechtigt, 
Zahlungsinstrumente, die es an den 
Kunden ausgegeben hat, zu sperren, wenn 
- objektive Gründe im Zusammenhang mit 
der Sicherheit des Zahlungsinstruments 
dies rechtfertigen, oder  
- der Verdacht einer nicht autorisierten oder 
betrügerischen Verwendung des 
Zahlungsinstruments besteht, oder 
- das beträchtlich erhöhte Risiko besteht, 
dass der Kunde seinen Zahlungspflichten 
im Zusammenhang mit einer mit dem 
Zahlungsinstrument verbundenen Kreditlinie 
nicht nachkommt. 
Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit 
eine Bekanntgabe der Sperre oder der 
Gründe für die Sperre nicht eine gerichtliche 
oder verwaltungsbehördliche Anordnung 
verletzen bzw. österreichischen oder 
gemeinschaftsrechtlichen Rechtsnormen 
oder objektiven Sicherheitserwägungen 
zuwiderlaufen würde - von einer solchen 
Sperre und deren Gründe möglichst vor, 
spätestens aber unverzüglich nach der 
Sperre informieren.  

  

 
(2) Gehen dem Kreditinstitut innerhalb von 
sechs Wochen keine schriftlichen 
Einwendungen zu, so gelten die 
angeführten Erklärungen und Leistungen 
des Kreditinstituts als genehmigt; das 
Kreditinstitut wird den Kunden jeweils bei 

Z 16. 
(2) Gehen dem Kreditinstitut innerhalb von 
zwei Monatensechs Wochen keine 
schriftlichen Einwendungen zu, so gelten 
die angeführten Erklärungen und 
Leistungen des Kreditinstituts als 
genehmigt; das Kreditinstitut wird den 
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Beginn der Frist auf diese Bedeutung 
seines Verhaltens hinweisen. Hiefür 
genügt auch die Information mit einem 
Kontoauszug. 

Kunden jeweils bei Beginn der Frist auf 
diese Bedeutung seines Verhaltens 
hinweisen. Hiefür genügt auch die 
Information mit einem Kontoauszug. 

 (3) Im Falle einer aufgrund eines nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsvorganges erfolgten Belastung 
kann der Kunde nur dann eine Berichtigung 
durch das Kreditinstitut erwirken, wenn er 
das Kreditinstitut unverzüglich nach 
Feststellung eines nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorganges, 
jedoch spätestens 13 Monate nach dem 
Tag der Belastung hievon unterrichtet hat, 
es sei denn, das Kreditinstitut hat dem 
Kunden die in Z 39 Abs 8 dieser 
Bedingungen vorgesehenen Informationen 
zu dem betreffenden Zahlungsvorgang nicht 
mitgeteilt oder zugänglich gemacht. 
Gegenüber Unternehmern verkürzt sich die 
Frist von 13 Monaten auf 3 Monate. 
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1. Beendigung durch das Kreditinstitut 1. Ordentliche Kündigung 

2. Kündigung aus wichtigem Grund 

3. Rechtsfolgen 

1. Beendigung durch das Kreditinstitut 

a) Ordentliche Kündigung 1.a) Ordentliche Kündigung 

Z 22. Soweit keine Vereinbarung auf 
bestimmte Dauer vorliegt, können das 
Kreditinstitut und der Kunde die gesamte 
Geschäftsverbindung oder einzelne Teile 
davon jederzeit unter Einhaltung einer 
angemessenen Frist kündigen. 

Z 22. (1) Ein Kunde, der Verbraucher ist, 
kann einen Girokontovertrag jederzeit ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 
Das Recht zur Kündigung des 
Girokontovertrags anlässlich einer vom 
Kreditinstitut vorgeschlagenen Änderung 
der AGB oder des Girokontovertrags bleibt 
unberührt. 

 (2) Das Kreditinstitut kann einen 
Girokontovertrag mit einem Verbraucher 
kündigen, wenn der Vertrag auf 
unbestimmte Zeit abgeschlossen wurde und 
eine Kündigungsfrist von 2 Monaten 
eingehalten wird. Die Kündigung muss in 
Papierform oder auf einem anderen 
vereinbarten dauerhaften Datenträger 
mitgeteilt werden. 

 (3) Im Übrigen können das Kreditinstitut und 
der Kunde – soweit keine Vereinbarung auf 
bestimmte Dauer vorliegt – die sonstige 
Geschäftsverbindung oder einzelne Teile 
davon jederzeit unter Einhaltung einer 
angemessenen Frist kündigen. Dies gilt 
insbesondere auch für die Kündigung von 
Girokontoverträgen mit Unternehmern. Bei 
Unternehmergirokonten kommt § 30 Abs 4 
Zahlungsdienstegesetz, der insbesondere 
die anteilige Rückerstattung im Voraus 
gezahlter Entgelte regelt, nicht zur 
Anwendung. 
Soweit keine Vereinbarung auf bestimmte 
Dauer vorliegt, können das Kreditinstitut 
und der Kunde die gesamte 
Geschäftsverbindung oder einzelne Teile 
davon jederzeit unter Einhaltung einer 
angemessenen Frist kündigen. 

b) Kündigung aus wichtigem Grund 2.b) Kündigung aus wichtigem Grund 

2. Rechtsfolgen 32. Rechtsfolgen 
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Z 39. (1) Überweisungsaufträge müssen 
die Empfängerbank und die Kontonummer 
und sollen den vollständigen Kontowortlaut 
des Begünstigten enthalten. 

Z 39. (1) Überweisungsaufträge müssen 
den Zahlungsdienstleister des Empfängers 
(Bankleitzahl bzw. Bank Identifier Code = 
BIC) und die Kontonummer bzw. die 
International Bank Account Number 
(=IBAN) enthalten. Diese Angaben stellen 
den "Kundenidentifikator" dar. 
Überweisungsaufträge müssen die 
Empfängerbank und die Kontonummer und 
sollen den vollständigen Kontowortlaut des 
Begünstigten enthalten. 

 (5) Macht der Kunde weiter gehende 
Angaben als in Abs 1 festgelegt, so wird der 
Überweisungsauftrag ausschließlich auf 
Grundlage des vom Kunden angegebenen 
Kundenidentifikators (Abs 1) durchgeführt. 

 (6) Beim Kreditinstitut eingelangte 
Überweisungsaufträge können vom Kunden 
nicht einseitig widerrufen werden. Ist zu 
einem Überweisungsauftrag ein späterer 
Durchführungstermin vereinbart, tritt die 
Unwiderruflichkeit erst mit Ablauf des dem 
Durchführungstermin vorangehenden 
Geschäftstages ein. 

 (7) Sofern das Kreditinstitut die 
Durchführung eines Überweisungsauftrages 
ablehnt, wird es den Kunden in der mit dem 
Kunden vereinbarten Form über die 
Ablehnung, sofern möglich über die Gründe 
der Ablehnung und darüber informieren, wie 
der Überweisungsauftrag berichtigt werden 
kann, um die Durchführung künftig zu 
ermöglichen. Überweisungsaufträge, die 
das Kreditinstitut berechtigter Weise 
ablehnt, lösen die in Z 39a dieser 
Bedingungen vereinbarten 
Ausführungsfristen nicht aus. 

 (8) Informationen über ausgeführte 
Überweisungsaufträge (Referenz, Betrag, 
Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, 
Wertstellung der Belastung) und sonstige zu 
Lasten seines Kontos ausgeführte 
Zahlungen, insbesondere im Rahmen des 
Lastschrift- und 
Einzugsermächtigungsverfahrens, werden 
dem Kunden, der Verbraucher ist, – sofern 
nicht ohnehin anlässlich der jeweiligen 
Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen - 
auf Anfrage einmal monatlich im 
Kreditinstitut zur Verfügung gestellt. 
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 Ausführungsfristen  

Z 39a. (1) Zahlungsaufträge, die nach den 
für die jeweilige Zahlungsart festgelegten 
Zeitpunkten oder an einem Tag, der kein 
Geschäftstag ist, bei dem Kreditinstitut 
einlangen, werden so behandelt, als seien 
sie am folgenden Geschäftstag 
eingegangen. Als Geschäftstag gilt jeder 
Tag, an dem das Kreditinstitut geöffnet hat 
und den für die Ausführung von 
Zahlungsvorgängen erforderlichen 
Geschäftsbetrieb unterhält. 

 (2) Wird zwischen dem Kunden, der einen 
Zahlungsauftrag erteilt, und dem 
Kreditinstitut vereinbart, dass die 
Ausführung eines Zahlungsauftrages zu 
einem bestimmten Tag oder am Ende eines 
bestimmten Zeitraumes oder an dem Tag, 
an dem der Kunde dem Kreditinstitut den 
Geldbetrag zur Verfügung stellt, beginnen 
soll, so gilt der vereinbarte Termin als 
Zeitpunkt des Eingangs. Fällt der 
vereinbarte Termin nicht auf einen 
Geschäftstag des Kreditinstituts, so wird der 
Zahlungsauftrag so behandelt, als sei er am 
darauf folgenden Geschäftstag 
eingegangen. 

 (3) Das Kreditinstitut stellt ab 1.1.2012 
sicher, dass nach dem Eingangszeitpunkt 
der Betrag, der Gegenstand des 
Zahlungsvorganges ist, spätestens am 
Ende des folgenden Geschäftstags beim 
Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers einlangt; bis zum 
1.1.2012 gilt hierfür eine Frist von längstens 
3 Geschäftstagen. Für in Papierform 
ausgelöste Zahlungsvorgänge werden die 
oben angeführten Maximalfristen jeweils um 
einen weiteren Geschäftstag verlängert. 
Dieser Absatz findet nur auf 
Zahlungsvorgänge innerhalb des EWR in 
Euro Anwendung. 

 (4) Für Zahlungsvorgänge innerhalb des 
EWR, die nicht auf Euro, sondern auf eine 
andere Währung eines EWR-
Vertragsstaates lauten, beträgt die in Abs 3 
angesprochene Ausführungsfrist höchstens 
4 Geschäftstage. 

  

Z 40. (1) Bei aufrechtem Kontovertrag ist 
das Kreditinstitut verpflichtet und 

Z 40. (1) Bei aufrechtem GirokKontovertrag 
ist das Kreditinstitut verpflichtet und 
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unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den 
Kunden entgegenzunehmen und seinem 
Konto gutzubringen. Auch nach Auflösung 
des Kontovertrages ist das Kreditinstitut 
berechtigt, Geldbeträge für den Kunden 
entgegenzunehmen, soweit 
Verbindlichkeiten des Kunden aus dem 
Konto bestehen. Den Auftrag, einem 
Kunden einen Geldbetrag zur Verfügung 
zu stellen, wird das Kreditinstitut durch 
Gutschrift des Betrages auf dem Konto 
des Begünstigten ausführen, wenn sich 
aus dem Auftrag nichts anderes ergibt. 

unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den 
Kunden entgegenzunehmen und seinem 
Konto gutzubringen. Auch nach Auflösung 
des GirokKontovertrages ist das 
Kreditinstitut berechtigt, Geldbeträge für den 
Kunden entgegenzunehmen, soweit 
Verbindlichkeiten des Kunden aus dem 
Konto bestehen. Den Auftrag, einem 
Kunden einen Geldbetrag zur Verfügung zu 
stellen, wird das Kreditinstitut durch 
Gutschrift des Betrages auf dem Konto des 
ZahlungsempfängersBegünstigten 
ausführen, wenn sich aus dem Auftrag 
nichts anderes ergibt. 

 (2) Informationen über seinem Konto 
gutgeschriebene Überweisungen (Referenz, 
Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, 
Wechselkurs, Wertstellung der Gutschrift) 
werden dem Kunden, der Verbraucher ist, – 
sofern nicht ohnehin anlässlich der 
jeweiligen Transaktion im Kontoauszug 
ausgewiesen - auf Anfrage einmal 
monatlich im Kreditinstitut zur Verfügung 
gestellt. 

 (3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene 
Entgelte für die Überweisung vom 
gutzuschreibenden Betrag abzuziehen. Das 
Kreditinstitut wird den Überweisungsbetrag 
und abgezogene Entgelte gesondert 
ausweisen. 

(2) Das Kreditinstitut kann Gutschriften, 
die es aufgrund eines eigenen Irrtums 
vorgenommen hat, jederzeit stornieren. In 
anderen Fällen wird das Kreditinstitut die 
Gutschrift nur dann stornieren, wenn ihm 
die Unwirksamkeit des 
Überweisungsauftrags eindeutig 
nachgewiesen wurde. Durch einen 
zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss 
wird das Recht zum Storno nicht beseitigt. 
Besteht das Recht zum Storno, kann das 
Kreditinstitut die Verfügung über die 
gutgeschriebenen Beträge verweigern. 

(4) Das Kreditinstitut kann Gutschriften, die 
es aufgrund eines eigenen Irrtums 
vorgenommen hat, jederzeit stornieren. In 
anderen Fällen wird das Kreditinstitut die 
Gutschrift nur dann stornieren, wenn ihm 
die Unwirksamkeit des 
Überweisungsauftrags eindeutig 
nachgewiesen wurde. Durch einen 
zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss 
wird das Recht zum Storno nicht beseitigt. 
Besteht das Recht zum Storno, kann das 
Kreditinstitut die Verfügung über die 
gutgeschriebenen Beträge verweigern. 

  

Z 41. (1) Schreibt das Kreditinstitut 
Beträge, die es auftrags des Kunden 
einzuziehen hat (insbesondere im Rahmen 
des Inkasso von Schecks, Wechseln und 
anderen Wertpapieren, Lastschriften etc), 
dem Konto des Kunden gut, bevor der 
einzuziehende Betrag beim Kreditinstitut 

Z 41. (1) Schreibt das Kreditinstitut Beträge, 
die es auftrags des Kunden einzuziehen hat 
(insbesondere im Rahmen des Inkasso von 
Schecks, Wechseln und anderen 
Wertpapieren, Lastschriften etc.) oder die 
auf das Konto des Kunden überwiesen 
werden sollen, dem Konto des Kunden gut, 
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eingelangt ist, so geschieht dies nur unter 
Vorbehalt des tatsächlichen Einlangens 
des gutgeschriebenen Betrags beim 
Kreditinstitut. Dies gilt auch dann, wenn 
der einzuziehende Betrag beim 
Kreditinstitut zahlbar sein sollte. 

bevor der einzuziehende oder überwiesene 
Betrag beim Kreditinstitut eingelangt ist, so 
geschieht dies nur unter Vorbehalt des 
tatsächlichen Einlangens des 
gutgeschriebenen Betrags beim 
Kreditinstitut. Dies gilt auch dann, wenn der 
einzuziehende Betrag beim Kreditinstitut 
zahlbar sein sollte. 

(2) Aufgrund des Vorbehalts ist das 
Kreditinstitut berechtigt, die Gutschrift 
durch einfache Buchung rückgängig zu 
machen, wenn der Einzug gescheitert ist 
oder aufgrund der wirtschaftlichen 
Verhältnisse eines Zahlungsverpflichteten, 
behördlicher Eingriffe oder anderer 
Gründe absehbar ist, dass das 
Kreditinstitut die unbeschränkte 
Verfügungsmöglichkeit über den 
einzuziehenden Betrag nicht erlangen 
wird. 

(2) Auf Ggrund des Vorbehalts ist das 
Kreditinstitut berechtigt, die Gutschrift durch 
einfache Buchung rückgängig zu machen, 
wenn der Einzug oder die Überweisung 
gescheitert ist oder aufgrund der 
wirtschaftlichen Verhältnisse eines 
Zahlungsverpflichteten, behördlicher 
Eingriffe oder anderer Gründe absehbar ist, 
dass das Kreditinstitut die unbeschränkte 
Verfügungsmöglichkeit über den 
einzuziehenden oder überwiesenen Betrag 
nicht erlangen wird. 

(3) Der Vorbehalt kann ferner ausgeübt 
werden, wenn der gutgeschriebene Betrag 
im Ausland eingezogen wurde und nach 
dem ausländischen Recht oder aufgrund 
einer mit ausländischen Kreditinstituten 
getroffenen Vereinbarung von dritter Seite 
dem Kreditinstitut rückbelastet wird. 

(3) Der Vorbehalt kann ferner ausgeübt 
werden, wenn der gutgeschriebene Betrag 
im Ausland eingezogen oder vom Ausland 
überwiesen wurde und nach dem 
ausländischen Recht oder auf Ggrund einer 
mit ausländischen Kreditinstituten 
getroffenen Vereinbarung von dritter Seite 
dem Kreditinstitut rückbelastet wird. 

  

Z 42. (1) Bei Überweisungsaufträgen sind 
Belastungsbuchungen erst dann als 
Mitteilung über die Durchführung zu 
verstehen, wenn die Belastungsbuchung 
nicht innerhalb von zwei Bankwerktagen 
(Samstage, der Karfreitag und der 
24.Dezember gelten nicht als 
Bankwerktage) rückgängig gemacht wird. 

Z 42. (1) Bei Überweisungsaufträgen sind 
Belastungsbuchungen erst dann als 
Mitteilung über die Durchführung zu 
verstehen, wenn die Belastungsbuchung 
nicht innerhalb von zwei 
GeschäftsBankwerktagen (siehe Z 39a Abs 
1 dieser BedingungenSamstage, der 
Karfreitag und der 24.Dezember gelten 
nicht als Bankwerktage) rückgängig 
gemacht wird. 

(2) Schecks und sonstige 
Zahlungsanweisungen sowie Lastschriften 
sind eingelöst, wenn die 
Belastungsbuchung auf dem bezogenen 
Konto des Kunden nicht innerhalb von 
zwei Bankwerktagen (Samstage, der 
Karfreitag und der 24.Dezember gelten 
nicht als Bankwerktage) rückgängig 
gemacht wird, es sei denn, das 
Kreditinstitut hat schon zuvor den 
Einreicher von der Einlösung verständigt 
oder an ihn Barzahlung geleistet. 

(2) Schecks und sonstige 
Zahlungsanweisungen sowie Lastschriften 
sind eingelöst, wenn die 
Belastungsbuchung auf dem bezogenen 
Konto des Kunden nicht innerhalb von zwei 
GeschäftsBankwerktagen (Samstage, der 
Karfreitag und der 24.Dezember gelten 
nicht als Bankwerktage) rückgängig 
gemacht wird, es sei denn, das Kreditinstitut 
hat schon zuvor den Einreicher von der 
Einlösung verständigt oder an ihn 
Barzahlung geleistet. 
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 E. Einzugsermächtigungen und 

Lastschriftaufträge 

 Z 42a. (1) Der Kunde stimmt der Belastung 
seines Kontos mit Beträgen, die von ihm 
ermächtigte Dritte zu Lasten seines Kontos 
beim Kreditinstitut einziehen, zu. Diese 
Zustimmung kann vom Kunden jederzeit 
schriftlich widerrufen werden. Ein derartiger 
Widerruf wirkt ab dem seinem Eingang 
beim Kreditinstitut folgenden Geschäftstag. 

 (2) Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der 
Kontobelastung der Auftrag des Kunden 
vor, von einem im Auftrag bestimmten 
Dritten eingezogene Beträge zu Lasten des 
Kontos des Kunden zu bezahlen 

(„Lastschriftauftrag“), muss das 
Kreditinstitut dem Verlangen eines Kunden, 
der Verbraucher ist, die Belastung seines 
Kontos mit dem eingezogenen Betrag 
rückgängig zu machen, nachkommen. Dies 
gilt nicht, wenn das Kreditinstitut 
nachweisen kann, dass der Kunde im 
Abbuchungsauftrag den genauen Betrag 
der Lastschrift autorisiert hat oder dem 
Kunden die Information über den 
anstehenden Einzug mindestens vier 
Wochen vor dem Fälligkeitstermin vom 
Kreditinstitut oder vom Zahlungsempfänger 
in einer vereinbarten Form mitgeteilt oder 
zugänglich gemacht worden ist. Dem 
Kreditinstitut muss das Verlangen des 
Kunden auf Rückgängigmachung der 
Belastung binnen 8 Wochen nach dem Tag 
der Kontobelastung zugehen. Unternehmer 
sind nicht berechtigt, ein derartiges 
Verlangen zu stellen. 

 (3) Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der 
Kontobelastung kein Lastschriftauftrag des 
Kunden vor 

(„Einzugsermächtigungsverfahren“), hat 
das Kreditinstitut dem ihm binnen 8 
Wochen, gerechnet ab dem Zeitpunkt der 
Kontobelastung, zugegangenen Verlangen 
des Kunden (auch wenn dieser 
Unternehmer ist), die Kontobelastung 
rückgängig zu machen, ohne weiteres zu 
entsprechen. 

 (4) Einem berechtigten Verlangen des 
Kunden auf Rückgängigmachung einer 
Belastungsbuchung wird innerhalb von 10 
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Geschäftstagen entsprochen. 

  

A. Entgelt A. Entgelt; Änderungen des 

Leistungsumfangs A. Entgelt 

 Z 43. 
(3) Abs 1 gilt nicht für die einmalige 
Bereitstellung von Informationen an 
Verbraucher über das Kreditinstitut, über die 
Nutzung des Zahlungsdienstes, über 
Entgelte, Zinsen und Wechselkurse, über 
die Kommunikation, über Schutz- und 
Abhilfemaßnahmen, über Änderungen und 
Kündigung des Girokontovertrags und über 
Rechtsbehelfe, sofern die Bereitstellung in 
einer mit dem Kunden im Rahmen der 
Geschäftsverbindung vereinbarten Form 
erfolgt. 

 (4) Abs 1 kommt ferner nicht zur 
Anwendung auf Leistungen des 
Kreditinstituts an Verbraucher im 
Zusammenhang mit der Kündigung des 
Girokontovertrags durch den Kunden. 

  

Z 44. Das Kreditinstitut hat für seine 
Leistungen Anspruch auf ein 
angemessenes Entgelt, dessen Höhe das 
Kreditinstitut für bestimmte typische 
Leistungen in einem Preisaushang 
festlegen wird. Die gesetzliche 
Verpflichtung zum Ausweis dieser Entgelte 
in einem Verbraucherkreditvertrag oder 
Verbrauchergirokontovertrag bleibt 
unberührt. 

Z 44. Das Kreditinstitut hat für seine 
Leistungen Anspruch auf ein 
angemessenes Entgelt, dessen Höhe das 
Kreditinstitut für bestimmte typische 
Leistungen in einem Preisaushang 
festlegen wird. Entgelte für Leistungen, die 
im Rahmen eines 
Verbraucherkreditvertrages oder 
Verbrauchergirokontovertrages erbracht 
werden, fallen nur dann an, wenn sie mit 
den Kunden vereinbart wurden.Die 
gesetzliche Verpflichtung zum Ausweis 
dieser Entgelte in einem 
Verbraucherkreditvertrag oder 
Verbrauchergirokontovertrag bleibt 
unberührt. 

  

 
(2) Bei Rechtsgeschäften mit 
Verbrauchern kann das Entgelt für die vom 
Kreditinstitut erbrachten Dauerleistungen 
auch gemäß einer im Vertrag oder zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses im 
Preisaushang enthaltenen 
Anpassungsklausel geändert werden. Die 
gesetzliche Verpflichtung zum Ausweis 
dieser Anpassungsklausel in einem 
Verbraucherkreditvertrag bleibt unberührt. 

Z 45. 
(2) Zinssätze im Verbrauchergeschäft sowie 
sonstige mit Verbrauchern vereinbarte 
Entgelte für die vom Kreditinstitut 
erbrachten Dauerleistungen können gemäß 
einer mit dem Kunden gesondert zu 
vereinbarenden Anpassungsklausel 
geändert werden. Die gesetzliche 
Verpflichtung zum Ausweis dieser 
Anpassungsklausel in einem 
Verbraucherkreditvertrag bleibt unberührt. 
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Entgeltsanpassungen nach den vorstehend 
in diesem Abs 2 angesprochenen 
Anpassungsklauseln erfolgen im 
Verbrauchergeschäft frühestens nach 
Ablauf zweier Monate, gerechnet ab dem 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. 
Bei Rechtsgeschäften mit Verbrauchern 
kann das Entgelt für die vom Kreditinstitut 
erbrachten Dauerleistungen auch gemäß 
einer im Vertrag oder zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses im Preisaushang 
enthaltenen Anpassungsklausel geändert 
werden. Die gesetzliche Verpflichtung zum 
Ausweis dieser Anpassungsklausel in 
einem Verbraucherkreditvertrag bleibt 
unberührt. 

 (3) Über die vorstehenden Abs 1 oder 2 
hinausgehende Änderungen der Entgelte 
sowie Änderungen des Leistungsumfangs 
sind nur mit Zustimmung des Kunden 
möglich. Solche Änderungen werden 2 
Monate nach Verständigung des Kunden 
über die vom Kreditinstitut gewünschte 
Änderung wirksam, sofern nicht bis dahin 
ein schriftlicher Widerspruch des Kunden 
beim Kreditinstitut einlangt. Das 
Kreditinstitut wird den Kunden in der 
Verständigung auf die jeweils gewünschte 
Änderung sowie darauf aufmerksam 
machen, dass sein Stillschweigen mit 
Fristablauf als Zustimmung gilt. Der Kunde 
hat das Recht, seinen Girokontovertrag bis 
zum Inkrafttreten der Änderung kostenlos 
fristlos zu kündigen. Das Kreditinstitut wird 
den Kunden anlässlich der Mitteilung der 
Änderung auf dieses Kündigungsrecht 
aufmerksam machen. 

 


